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Hinweise auf sonstige geltende Vorschriften und Regeln, 
nachrichtliche Übernahmen, Kennzeichnungen, Vermerke

Auffüllung der Grundstücke/Erdaushub

Gemäß § 202 BauGB ist Mutterboden in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor
Vernichtung und Vergeudung zu schützen. Nähere Ausführungen zum Vorgehen
enthält die DIN 18 915 bzgl. des Bodenabtrags und der Oberbodenlagerung. Die
DIN 18 300 "Erdarbeiten" ist zu berücksichtigen.

Bei Auffüllungen im Rahmen der Baumaßnahmen sind die "Vorläufigen Hinweise
zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial" und die "Handlungshilfe für die
Verwertung von Gleisschotter in Baden-Württemberg" zu berücksichtigen. Es
dürfen nur Mineralien zum Einbau kommen, die nach Bundes-Bodenschutz und
Altlastenverordnung (BBodSchV) den Vorsorgewerten für Böden bzw. den Vorga-
ben der Verwaltungsvorschrift für die Verwertung von als Abfall eingestuftem
Bodenmaterial (VwV Boden) entsprechen.

Der Einbau von Material, das den vorgenannten Kriterien nicht entspricht, ist
rechtzeitig, vorab durch die Untere Bodenschutzbehörde und ggf. die Untere
Wasserschutzbehörde zu prüfen. Die bautechnische Eignung des Materials ist
durch den Bauherrn eigenverantwortlich zu prüfen.

Für Bohrungen besteht eine gesetzliche Anzeigepflicht (§ 4 Lagerstättengesetz)
beim LGRB.

Sollten diese Regelwerke zum Zeitpunkt der Bauausführung nicht mehr gültig
sein, so sind die zu dem Zeitpunkt gültigen vergleichbaren Regelwerke zu beachten.

Vermeidung von Abfällen

Es sind die Maßgaben des Kreislaufwirtschaftsgesetzes und der Landesbau-
ordnung für Baden-Württemberg zu beachten. Demnach steht gem. §6 Abs. 1 und
§7 Abs. 2 KrWG die Vermeidung von Abfällen an erster Stelle und ist vorrangig vor
einer Entsorgung. Hierzu soll nach Möglichkeit ein Erdmassenausgleich vor Ort
stattfinden. Um diesen zu gewährleisten oder die Menge an zu entsorgenden
Bodenaushub möglichst gering zu halten, weisen wir auf die Möglichkeit des §10
LBO BW hin, der zu diesem Zweck die Erhaltung der Oberflächen oder die Ver-
änderung von Höhenlagen vorsieht. Sollte es unvermeidbar sein, dass Erdaushub
zur Entsorgung anfällt, bitten wir um Prüfung einer vorrangigen Verwertung.
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Geotechnik

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten
im Verbreitungsbereich quartärer Lockergesteine (Hochflutsand) mit im Detail
nicht bekannter Mächtigkeit.

Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Last-
abtragung geeignet sind, ist zu rechnen.

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von
Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl
und Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensi-
cherung) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2
bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen.

Dem Vorhabenträger liegt ein Baugrundgutachten vor, welches in der weiteren
Planung zu berücksichtigen ist.

Auf das Geologische Kartenwerk zur Übersicht über die am Landesamt für Geolo-
gie, Rohstoffe und Bergbau vorhandenen Bohrdaten (http://www.lgrb-bw.de) und
das Geotop-Kataster (http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope) wird hingewiesen.

Archäologische Funde 

Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische Funde
oder Befunde entdeckt werden, ist dies gemäß § 20 DSchG umgehend einer
Denkmalschutzbehörde oder der Gemeinde anzuzeigen. Archäologische Funde
(Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber,
Mauerreste, Brandschichten, auffällige Erdverfärbungen, etc.) sind bis zum Ablauf
des vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten,
sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer Verkürzung der Frist einver-
standen ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 27 DSchG wird
hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist
zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. Ausführende
Baufirmen sollten schriftlich in Kenntnis gesetzt werden.

Kampfmittelbeseitigung

Aufgrund der ausgedehnten Kampfhandlungen und Bombardierungen, die wäh-
rend des 2. Weltkrieges stattfanden, ist es ratsam, im Vorfeld von jeglichen
Bau(Planungs-)verfahren eine Gefahrenverdachtserforschung in Form einer
Auswertung von Luftbildern der Alliierten durchzuführen. Alle nicht vorab unter-
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suchten Bauflächen sind daher als potentielle Kampfmittelverdachtsflächen
einzustufen.

Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass sich aufgrund der VwV-Kampf-
mittelbeseitigungsdienst des Innenministeriums Baden-Württemberg vom
31.08.2013 (GABl. S. 342) die Aufgaben des Kampfmittelbeseitigungsdienstes
Baden-Württemberg auf die Entschärfung, den Transport und die Vernichtung von
Kampfmitteln beschränken. Die Beratung von Grundstückseigentümern sowie die
Suche nach und die Bergung von Kampfmitteln kann vom Kampfmittelbeseiti-
gungsdienst nur im Rahmen seiner Kapazität gegen vollständige Kostenerstat-
tung übernommen werden. Soweit der Kampfmittelbeseitigungsdienst nicht tätig
werden kann, sind für diese Aufgaben gewerbliche Unternehmen zu beauftragen.

Niederschlagswasser

Gemäß § 55 Wasserhaushaltsgesetz soll Niederschlagswasser (nach Möglichkeit
komplett) ortsnah versickert, verrieselt oder direkt über die Kanalisation ohne
Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem
weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch
wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen. Unverschmutztes Niederschlags-
wasser wird in der Regel schadlos beseitigt, wenn es flächenhaft oder in Mulden
auf mindestens 30 cm mächtigen bewachsenen Boden in das Grundwasser versi-
ckert wird. Es sollte im Vorfeld geprüft sein, ob ein ausreichend großer Grund-
wasserflurabstand für die Versickerung gewährleistet ist. Ab einer Fläche von
1200 qm sowie in Industrie-, Gewerbe-, oder Sondergebieten  ist für die Versicke-
rung eine wasserrechtliche Erlaubnis bei der unteren Wasserbehörde (LRA Karls-
ruhe) einzuholen. 

Löschwasserversorgung/Brandschutz

Die Vorgaben des § 2 LBOAVO sowie der VwV-Feuerwehrflächen sind zu beachten.
Es sind Zufahrtsmöglichkeiten für Feuerlösch- und Rettungsfahrzeuge bzw. Zu-
oder Durchgänge für die Feuerwehr zu den Gebäuden zu berücksichtigen.

Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung ist eine Wassermenge von minde-
stens 48 m³/Std. über mindestens zwei Stunden erforderlich. Die geforderte
Löschwassermenge muss innerhalb eines Löschbereiches von max. 300 m um die
Objekte sichergestellt werden. Der Fließdruck an der Entnahmestelle (Hydrant)
muss mind. 3,0 bar betragen. Der Abstand der Hydranten untereinander sollte
nicht mehr als 80 m und die Entfernung von baulichen Anlagen nicht weniger als
15 - 20 m betragen. Die Lage der Unterflurhydranten ist gut sichtbar und dau-
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erhaft durch Hinweisschilder nach DIN 4066 zu kennzeichnen. Hydranten sind
nach den Hydranten-Richtlinien DVGW W 331 zu prüfen.

Bei der Verwendung von Überflurhydranten ist die DIN EN 14384 zu beachten. Bei
der Verwendung von Unterflurhydranten ist die DIN EN 14339 zu beachten.

Grundwasser 

Bau und Betrieb von Grundwasser- Wärmepumpenanlagen bzw. Erdwärmegewin-
nungsanlagen bedürfen einer wasserrechtlichen Erlaubnis. Die Genehmigungs-
fähigkeit ist frühzeitig beim Landratsamt Karlsruhe, Amt für Umwelt und Arbeits-
schutz, zu erfragen.

Wasserschutzgebiet

Das Plangebiet liegt innerhalb der Zone III B des Wasserschutzgebiets Bruchsal
Karlsdorf-Neuthard . Auf die derzeit gültige Rechtsverordnung ist zu achten.

Energie und Klimaschutz

Neben der Optimierung des Energieverbrauchs (z.B. durch kompakte Baukörper
mit Nutzung des Dachgeschosses, gute Wärmedämmung, solare Orientierung und
Verschattungsvermeidung, vermehrter Bau mit Holz, Umbau bestehender Bau-
substanz), werden für die Energiegewinnung emissionsarme Anlagen für regene-
rative Energien, Nah-/Fernwärme oder Anlagen mit Kraft-Wärme-Kopplung/
Abwärmenutzung empfohlen.

Auf die (auch im Internet veröffentlichten) Publikationen "Energieaufwand für
Gebäudekonzepte im gesamten Lebenszyklus" (Umweltbundesamt, Oktober 2019),
"Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger", Kapitel 4 und 5 (Umweltbundes-
amt, Oktober 2018) sowie "Stromgestehungskosten Erneuerbare Energien", Abb.
23 (Fraunhofer ISE, Juni 2021)  – wird hingewiesen.

Wärmepumpen sollten möglichst nicht auf ruhebedürftige Freiräume ausge-
richtet werden, lärmarm sein, und gestalterisch in das architektonische Konzept
integriert werden.
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Bepflanzungen

Die Artenauswahl für Gehölzpflanzungen soll die standörtlichen Gegebenheiten
und das Spektrum der potenziellen natürlichen Vegetation berücksichtigen. Es
werden Pflanzen aus regionaler Herkunft empfohlen. 

Fachgerecht werden Bepflanzungen gemäß DIN 18916 und DIN 18917 durchgeführt
bzw. gemäß DIN 18919 gepflegt. Zum Schutz bestehender Bäume, die erhalten
bleiben, wird auf DIN 18 920 ́ Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegeta-
tionsflächen bei Baumaßnahmen´ und die RAS-LP 4 wird hingewiesen.

Gemäß § 39 Abs. 5 BNatschG ist es verboten, die Bäume, Hecken, lebenden Zäune,
Gebüsche und anderen Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September
abzuschneiden, auf den Stock zu setzen oder zu beseitigen ausgenommen scho-
nender Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen
oder zur Gesunderhaltung von Bäumen.

Artenschutz

Bei der Umsetzung des Bebauungsplans darf nicht gegen die im Bundesnatur-
schutzgesetz (BNatSchG) geregelten Verbote zum Artenschutz verstoßen werden.
Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es unter anderem verboten, Tiere dieser Arten zu
verletzen oder zu töten, sie erheblich zu stören oder ihre Fortpflanzungs- und
Ruhestätten zu beschädigen oder zu zerstören.

Die artenschutzrechtlichen Verbote gelten für alle Bauvorhaben und Abbruch-
maßnahmen im Plangebiet unabhängig davon, ob die Vorhaben baugenehmi-
gungspflichtig sind oder nicht. Bei Zuwiderhandlungen drohen die Bußgeld- und
Strafvorschriften des §§ 69 ff BNatSchG. 

Ergänzend wird auf die Ergebnisse und Vorgaben des Fachbeitrags Artenschutz
verwiesen.
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